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‚FREI‘-HANDELSABKOMMEN

Angebot zum Ablehnen
Transatlantic Trade and Investment Partnership – kurz TTIP – oder auch: 

Freihandelsabkommen dient der Sicherung und Verbesserung privater Profite

Seit Februar 2013 verhandeln 
EU und USA über eine gemein-
same Freihandelszone. Verspro-
chen wird ein Ankurbeln der 
Wirtschaft, das zu Wohlstand, 
Wachstum und mehr Arbeitsplät-
zen führen soll. Dies ist ausge-
sprochen fraglich. Selbst bei op-
timistischer Schätzung geht das 
ifo-Institut für Deutschland von 
einer Steigerung von nur 0,06 
Prozent der Erwerbstätigkeit aus 
und laut einer von der EU-Kom-
mission in Auftrag gegebenen 

Studie wird durch das Abkom-
men ein zusätzliches jährliches 
Wachstum von 0,04 Prozent 
nicht überstiegen. Vergleicht 
man die Versprechungen mit den 
optimistischen Voraussagen als 
es um die Einführung des Eu-
ropäischen Binnenmarktes ging, 
ist große Skepsis geboten. Auch 
bei der Einführung der nord-
amerikanischen Freihandelszone 
NAFTA (zwischen USA, Kana-
da und Mexico) wurden große 
Versprechungen gemacht. Letzt-

lich wurden durch die NAFTA 
in den letzten 20 Jahren in den 
USA ca. 700.000 Arbeitsplätze 
vernichtet und in Mexicos Süden 
nahm die Verarmung zu. Ziel ist 
die Angleichung, Liberalisierung 
der gesetzlichen Regelungen, da-
mit der Handel zwischen der EU 
und den USA erleichtert wird. Es 
geht um die Anerkennung von 
Normen, die immer eine Absen-
kung der Standards nach unten 
bedeuten und dann die jeweils 
niedrigeren Standards erlaubten. 

D. h., niedrigere Standards bei 
Umwelt- und Verbraucherschutz, 
bei Arbeitnehmerrechten und bei 
staatlichen Regulierungen.

Konkret hieße dies bspw., dass 
es durch die Liberalisierung der 
Normen zu Fleischimporten von 
hormonbehandelten Tieren und 
zur Einfuhr von nicht gekenn-
zeichneten gentechnisch behan-
delten Lebensmitteln kommen 
könnte. Dies ist in den USA er-
laubt, aber in der EU noch nicht. 
Einfuhr von billigem Gas aus 

den USA hört sich zunächst gut 
an, aber in den USA ist das Fra-
cking erlaubt. Wer bezahlt lang-
fristig die daraus entstehenden 
Schäden? 

Aus gewerkschaftlicher Sicht 
weisen wir insbesondere auf die 
bedrohlichen Einschränkungen 
der Arbeitnehmerrechte hin. 
Die USA hat nur zwei der acht 
Kernnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation IAO (In-
ternational Labor Organisation, 
ILO) übernommen. Die ILO 

ist eine Unterorganisation der 
UNO und hat die in der Men-
schenrechtserklärung enthalte-
nen Arbeits- und Sozialrechte 
präzisiert: Koalitionsfreiheit 
(Recht der Beschäftigten sich 
frei zu organisieren, z.B. in Ge-
werkschaften), Recht auf kol-
lektiv verhandelte Tarifverträge, 
Abschaffung der Zwangs- und 
Plichtarbeit, das Recht auf glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit von 
Frauen und Männern, Mindest-
alter für den Eintritt ins Arbeits-
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verhältnis, Verbot der Diskrimi-
nierung in der Arbeitswelt. Die 
USA hat nur die Abschaffung 
der Zwangsarbeit als Diszipli-
narmaßnahme und die Abschaf-
fung der schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit (Beschäftigung 
als Soldaten, als Prostituierte, 
im Drogenhandel und in der 
Pornographie) ratiiziert. In den 
USA gibt es kein Recht auf Wahl 
von Betriebsräten, kein Recht 
auf Tarifverhandlungen. Die EU 
hat zwar alle Normen ratiiziert, 
setzt sie aber auch in den Mit-
gliedstaaten immer dürftiger um. 
In Griechenland hat die Troika 
der Europäischen Kommission, 
die Europäische Zentralbank 
und der IWF verschiedene die-
ser Normen außer Kraft gesetzt, 
z.B. die Tarifverträge, damit 
Löhne und Renten gesenkt wer-
den konnten. Wenn nun die USA 
und EU ihre Praktiken tatsäch-
lich „harmonisieren“, erwartet 
uns ein Bündel verschlechterter 
Standards bei den Arbeitnehmer-
rechten. Mit dem Instrument des 
Freihandelsabkommens können 
deutsche Mitbestimmungsrech-
te unterlaufen und ausgehebelt 
werden. 

Welche Auswirkungen hat 
das TTIP auf den Bildungs-
bereich? 

Das ausdrückliche Interes-
se vieler privatwirtschaftlicher 
Dienstleistungsanbieter an einer 
weitgehenden Liberalisierung 
und Privatisierung von gesell-
schaftlich notwendigen Gütern 
wie Wasser, Gesundheit und Bil-
dung wird durch das TTIP maß-
geblich befördert. 

Auch der Bereich der Bildung 
tritt immer stärker in den Fo-
kus von Kapitalanlegern. Nach 
Schätzungen der UNESCO hat 
der „internationale Bildungs-
markt“ ein Volumen von 2,2 
Billionen US-Dollar (weite-
re Informationen über: www.
gew-hamburg.de/mitmachen/
referate/b-bildungspolitik). Je 
mehr sich der Staat im Bereich 
der Bildung zurückzieht, desto 

mehr hält Privatisierung – wie 
etwa Schulsponsoring und Pub-
lic-Private-Partnership – Einzug. 
Konkret könnte es im Bildungs-
bereich zu weiterem Outsour-
cing und einer Zunahme des Pri-
vatschul- bzw. Hochschulsektors 
führen. 

In Europa könnte Schwe-
den exemplarisch für diese 
Entwicklung werden. Dort hat 
man zunächst die Schulen kom-
munalisiert. Wohlhabendere 
Gemeinden können sich bes-
sere Lehrkräfte leisten. Die Leis-
tungsunterschiede zwischen den 
einzelnen Schulen und Kommu-
nen sind stark gewachsen. Fast 
gleichzeitig mit der Kommunali-
sierung gab es eine vereinfachte 
Gesetzgebung für die Einrich-
tung von Privatschulen. Schwä-
chere Gemeinden, denen Geld 
fehlte, schlossen ihre kommu-
nalen Schulen und Privatschulen 
übernahmen diesen „Markt“. 
Mittlerweile gehen 16% der 
schwedischen Schüler_innen auf 
eine Privatschule. Eine Ausgren-
zung der sozial schwächeren Be-
völkerungsgruppen indet meist 
über die Aufnahmeverfahren 
statt. Die beschäftigten Lehr-
kräfte sind bei den Kommunen 

oder direkt bei den privaten Trä-
gern beschäftigt und konkurrie-
ren untereinander so stark, dass 
sie nicht mehr gemeinsam für 
eine angemessene Ausstattung 
der Bildungseinrichtungen und 
gemeinsame Bildungsziele ein-
treten. Die Auswirkungen dieser 
Entwicklungen wurden beson-
ders deutlich im letzten Jahr, als 
das Bildungsunternehmen JB 
Education (bei einer Schüler-
schaft von 15.000 wurde 2011 
ein Umsatz von 1,4 Milliarden 
Euro erzielt) Insolvenz anmelde-
te und tausende Schüler_innnen 
und hunderte Lehrer_innen auf 
der Straße standen. In der Öf-
fentlichkeit stellt man sich seit-
dem nicht mehr die Frage: „Darf 
man mit Privatschulen Gewinn 
machen?“, sondern: „Wie kann 
ich mich als privater Konsument 
vergewissern, dass meine priva-
te Schule wirtschaftlich gesund 
ist?“. 

In den USA gibt es seit 1992 
das verstärkte Aufkommen von 
Charter Schools (Vertragsschu-
len), die unabhängig vom je-
weiligen Schuldistrikt arbeiten 
und sich nur nach staatlicherseits 
vorgegebenen Mindeststandards 
z.B. bei der Ausbildung von 

Bildung bald in Containern?
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Lehrkräften richten müssen. 
Die privaten Träger bestimmen 
die Unterrichtsschwerpunkte, 
die Regeln der Aufnahmever-
fahren von Schüler_innen, die 
Arbeitszeit der Lehrkräfte, die 
Schulordnung und verhalten sich 
gewerkschaftsfeindlich. Im Rah-
men eines Freihandelsabkom-
mens zwischen der EU und den 
USA könnten die in Deutschland 
überall vorhandenen selbststän-
digen oder selbst verwalteten 
Schulen („Schule als Betrieb“) 
Ansatzpunkte für eine stärke-
re Privatisierung der Schulen 
bieten. TTIP öffnet Tür und Tor 
dafür, dass Bildung zur Ware 
verkommt . 

Welche Folgen hat das im 
TTIP angelegte Investitions-
schutzabkommen?

Durch das Recht auf eine 
Klage der Investoren gegenüber 
Staaten, wenn ihre Rendite-
erwartungen und –ziele durch 
staatliche Maßnahmen vereitelt 
werden, führen dazu, dass die 
souveränen Rechte von Staa-
ten umgangen werden. Als ein 
konkretes Beispiel ist die Klage 
des schwedischen Energieunter-
nehmens Vattenfall gegen die 
Bundesrepublik Deutschland zu 
nennen. Durch die Energiewen-
de musste Vattenfall seine Atom-
kraftwerke früher abschalten 
als geplant und fordert deshalb 
Schadensersatz von angeblich 

3,7 Milliarden Euro vor einem 
internationalen Schiedsgericht, 
das in Washington im Gehei-
men verhandelt. Das, was jetzt 
in der Energiebranche in Euro-
pa durch eine besondere Charta 
möglich ist, wäre dann in allen 
ökonomischen Bereichen der 
Freihandelszone möglich. Die 
Einrichtung privater Schieds-
gerichte ohne Revisionsrecht 
und mit nicht-öffentlichen Ver-
handlungen sind ein Angriff auf 
die demokratische Rechtsstaat-
lichkeit und auch die Rechts-
sicherheit. Dadurch wird unser 
Rechtssystem ausgehöhlt. Ge-
setze in den einzelnen Staaten 
zum Schutz von Bürgerinnen 
und Bürgern wie von sozialen 

vertreten. Darüber hinaus haben wir auf 
allen anderen Ebenen die Interessen der 
Schulbeschäftigten vertreten. 
Auch der Gesamtpersonalrat hat auf allen 
Ebenen erfolgreich für die schulischen 
Beschäftigten gearbeitet, dazu hat auch 
er Dienstvereinbarungen abgeschlossen, 
Behördenfestlegungen eingefordert und 
alle anderen rechtlichen Möglichkeiten der 
Mitbestimmung genutzt.

Dienstvereinbarungen 

 abgeschlossen

Der Gesamtpersonalrat konnte mehrere 
Dienstvereinbarungen mit der Behörden-
leitung, dem Li und dem HIBB abschließen, 
die die Interessen und Möglichkeiten der 
Kolleginnen und Kollegen schützen. Das 
sind die Dienstvereinbarungen (DV) zur 
Organisation und Förderung von Fort- 
und Weiterbildung im Landesinstitut für 
Lehrerbildung, die DV zum elektronischen 
Stundenplan (HSMS-Stundenplan) und die 
DV zum Personalplanungssystem (PPS). 
Die Prozessvereinbarung zur Lern- und 

lungen erst nach Abarbeitung der inter-
nen Bewerbungen zuzulassen ist für die 
bereits Beschäftigten ein großer Erfolg.

Alle Möglichkeiten der  

Mit bestimmung genutzt

Der Gesamtpersonalrat hat überall dort 
Mitbestimmungsvorlagen und Beteili gung 
eingefordert, wo das Personalvertretungs-
gesetz dies vorsieht. Dabei hat er auch 
von den Möglichkeiten von Schlichtungs-
verfahren und Einigungsstellen Gebrauch 
gemacht. Ein Beispiel dafür ist, dass 
durch eine Einigungsstelle verbindliche 
Bedingungen für Schul hausmeister und 
Betriebsarbeiter geschaffen wurden, unter 
denen sie Bohrungen in möglicherweise 
asbestbelastete Wände durchführen. 
Die Verhandlungen zur Richtlinie „Neu-
es  Beurteilungswesen für Lehrkräfte 
(2014)“ sind ein Beispiel dafür, wie wir die 
Interessen der Kolleginnen und Kollegen 
bei einem Behördenvorhaben einbringen 
konnten.

In zahlreichen Personalrätekonferen-
zen, regionalen Personalrätetreffen und 
innergewerkschaftlichen Arbeitskreisen 
wurden immer wieder Strategien für die 
Arbeit entwickelt und Personalräte bei 
ihrer Arbeit unterstützt und beraten. Die 
Personalräte haben in dieser Zeit Kenntnis-
se erworben, durch die sie als kompetente 
Gesprächspartner angesehen werden und 
mit denen auf Augenhöhe verhandelt wird. 
Diesen Weg wollen wir mit starken GEW-

Personalräten weitergehen. 

Was haben wir  

erreicht?

Wir — die GEW-Personalräte — haben an den 
Schulen, in der BSB und im HIBB immer 
wieder Initiativen  gestartet. Die Schulper-
sonalräte haben eine große Anzahl an Mit-
bestimmungsvorlagen bearbeitet, Dienst-
vereinbarungen abgeschlossen und immer 
wieder darauf hingewiesen, dass Gesetze 
und Regelungen eingehalten werden. Dar-
über hinaus haben wir auf allen Ebenen die 
Interessen der Beschäftigten der Schulen 

Kommunikationsplattform WiBeS des HIBB 
schafft die Grundlage für eine Dienstver-
einbarung. 
Insbesondere mit der DV HSMS-Stunden-
plan konnten wir Regelungen treffen, die 
Schulleitungen stärker zur Berücksichti-
gung der Kollegiumsinteressen zwingen 
und die Obergrenzen bei der Übertragung 
von Überstunden festschreiben.

Einfordern von  

Behörden festlegungen

Der Gesamtpersonalrat hat vielfach 
erreicht, dass die Behörde Festlegungen 
trifft, die ähnlich wie Dienstvereinba-
rungen die Interessen der schulischen 
Beschäftigten schützen. Eine solche Fest-
legung betrifft den Vorrang des internen 
Arbeitsmarkts vor Neueinstellungen. Im 
Zuge der selbstverantworteten Schule 
wurde dieser Vorrang an den staat lichen 
Schulen kaum noch umgesetzt, so dass 
Kolleginnen und Kollegen immer seltener 
an  andere Schulen wechseln konnten. Die 
jetzt getroffene Festlegung, Neueinstel-
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Bereits seit zwei Wahlperioden  setzen sich GEW-Kolleginnen  
und Kollegen in Schulpersonalräten und im Gesamtpersonalrat  
für die Interessen der schulischen Beschäftigten ein.  
Sie sind bereit, auch in der nächsten Wahlperiode Gewerkschafts- 
und Personalrats arbeit zu betreiben.

Es gibt viele gute Gründe, die GEW zu wählen … !

Personalratswahlen 5.— 9.5.2014


